
Erweiterung des Hygieneplans ab 01.03.2021
(Hygiene Konzept, Stand 11.5.2020 : https://www.musik-punkt.de/ueber-die-musikschule/)

Die Verordnung zur Änderung der 11. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung
(https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2021/149/baymbl-2021-149.pdf) vom
24.02.2021 erfasst auch die Privaten Musikinstitute und die freiberuflichen
Musikpädagoginnen und Musikpädagogen und somit kann ich Ihnen mitteilen, dass
Instrumental- und Gesangsunterricht als Einzelunterricht in Präsenz unter entsprechenden
Voraussetzungen ab 01.03.2021 erteilt werden darf.

Im Einzelnen bedeutet dies für Sie nun Folgendes:

2. § II. Masken:

a) Für das Lehrpersonal gilt eine Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske im
Rahmen der arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen, für Schülerinnen und Schüler, die
über 15 Jahre alt sind, gilt FFP-2-Maskenpflicht; diese Pflichten entfallen nur, soweit und
solange das aktive Musizieren eine Maskenpflicht nicht zulässt.
b) Lt. § 1 (2) 1 der 11. BayIfSMV sind Kinder bis zum sechsten Geburtstag von der Tragepflicht
befreit.
c) Schülerinnen und Schüller zwischen dem sechsten und dem 15. Geburtstag müssen
aufgrund § 1 Abs. 2 Satz 2 der 11. BayIfSMV lediglich eine normale Maske tragen.
d) Im allgemeinen Bereich besteht FFP-2-Maskenpflicht, ausgenommen der
Schülerinnen und Schüler, wie oben genannt.
e) Klarsichtmasken aus Kunststoff, auch wenn sie eng anliegen, entsprechen nicht den oben
genannten Vorgaben und sind den Visieren damit gleichgestellt und entsprechen somit
nicht der Verordnung.

Zusammenfassung der Maskenpflicht:
- Die Maskenpflicht für Kinder bis zum sechsten Geburtstag entfällt.
- Mund-Nasen-Bedeckung (Alltagsmaske) von 6-14 Jahren.
- FFP2-Maskenpficht ab dem 15. Geburtstag.
- Für die Lehrkräfte gilt eine Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske

(Mund-Nasen-Bedeckung, Alltagsmaske).

Kommunikation:
Die Hauptkommunikationsmittel zwischen Schüler/Eltern und Lehrkraft ist per E-mail.

Nürnberg, 01.03.2020.
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